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Bekanntmachungen 

Bekanntmachung der Neufassung der Geschäftsordnung 
der Synode der Nordei bischen Ev.-Luth. Kirche 
Vom 6.8.1993 

Aufgrund von Buchstabe B des Beschlusses der Vierten S\·n
ode auf ihrer 6. Tagung am 28. Januar 1993 (GVOBL S. 96) \\:ird 
nachstehend der Wortlaut der Geschäftsordnung der Svnode 
der :\,1rdelbischL•n E\ .-Luth. Kirclw in der ab 28. Januar I ClY3 
gelt,·nden Fassung bl'kanntgem,1cht. 

Die :\eufassung berücksichtigt: 

1. die Fassung der Geschäftsordnung vom 19. Januar 1990
(GVOBL S. SO) und

2. die am 28. Januar 1993 beschlossenen Änderungen (GVOBL
S. 96).

Hamburg, den 6.8.1993 

Az.: 1331 - PS 

Lingner 
Präsidentin der Synode 

* 

Geschäftsordnung 
der Svnodc der Nord elbischen Ev.-Luth. Kirche 

Abschnitt 1 
Einberufung und Teilnahme 

§ 1
S\·11,Jdale 

(]) Syrn1dale im Sinne dieser CeschMtsordnung sind di,' 
anwesenden Mitglieder der Synode und die einberufenen 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter. 

(2) Die Synodalen treten ihr Amt mit dem Gelöbnis an.
Nachrükende Synodale, die das Gelöbnis als Stellvertreterin
nen oder Stellvertreter schon abgelegt haben, treten ihr Amt 
mit Unterrichtung durch die Präsidentin oder den Präsidenten 
der Synode an. Das Gelöbnis wird für die Dauer der Wahlpe
riode vor der Synode, und zwar bei der Konstituierung gegen
über der oder dem Vorsitzenden der Kirchenleitung, danach 
gegenüber der Präsidentin oder dem Präsidenten, abgelegt. 

§2
Einberufung 

(1) Die Synode tritt in der Regel zweimal jährlich zusam
men. Sie ist einzuberufen, wenn ein Viertel ihrer Mitglieder 
oder die Kirchenleitung oder das Bischofskollegium es bean
tragt (Artikel 74 Abs. 1 der Verfassung). 
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( 2) Die Synode ,\·ird erstmals von der Kirchenleitung einbe
rufen und von deren \"orsitzender oder deren Vorsitzendem 
lw; /Ur \,V.i hl der 1'1<i�idl'nlin oder de� l'ra�identen gl'lL·itL'l 1 .·\ r
ti1'L·I :--+ J\bs. 2 dC'r \ erf.i;,sung). Zu dvn we·ikrl'n T.ipmgcn 
\\·ird \·on der l'r,isiLkntin oder dem l'r!isidenten einbl'rufl'n. 
Das Präsidium bestimmt Ort und Zeit nach Beratung mit der 
Kirchenleitung. 

�3 
MitlL•ilung 1, >n T.igesordnung und Vorl.igen 

(IJ Die Einlc1dung ergeht schriftlich. Sie soll den \litglie
dern der Synode spätestens einen :vlonat vor Beginn der Ta
gung zugehen und eine vorläufige Tagesordnung enthalten. 
Selbständige Vorlagen(§ 21 Abs. 2), die spätestens Z\\ei \fo
nate \·or dem Tagungsbeginn bei der Geschäftsstelle ckr SYn
uck t·mgeg,mgen sind. müssen in die I orl;iufige Tagcsord
nun\.', .iufgentm1n1t·n 11·L·nll'n. 

( 2) Vorlagen von Kirchengesetzen und des Haushalts müs
sen, andere Vorlagen sollen den Mitgliedern der Synode zwei 
'Wochen vor dem Tagungsbeginn zugeleitet werden. 

nJ Dil' Svnodt• stellt die endgültige Tagpsordnung fr·st. Er
l\ t·i krungen d,·r vorL1 ufigen T.ige'S( >rdmmg sind nur /ll L1�sig, 
wt•nn mindl'stens /1\"L'l DrillL'l der Sn1()dakn zustimme•n. 

§4
Teilnahme 

( 1) Die Mitglieder de·r Svnmk sind verpflichtet, .:in allen Ta
i',llt1gcn teilzl!nehnwn. Ihre Vl'rhindL·rung müsse•n sie dL·r Ce
�ch,1 tts-,telle de•r S\'11c1de so rechtzeitig mitteilen, ddl; dito :-ilL'll
vertreterin oder der Stellvertreter gel,aden werden kann. 

(2 l Ist ein Mitglied während der T c"tgung einer Synode zeit
weise verhindert, so kann mit Zustimmung der Präsidentin 
oder des Pri�sidenten die Stellvertreterin oder der Stell\·ertre
ter dc,,,,·n J\mt vvahnll'hmcn. 

IJ) Im übrigen melden sich SvnocLik, die die Tagung \'or 
ihrem Ablauf verlassen oder an einzelnen Sitzungstagen fern
bleiben müssen, bei der Präsidentin oder dem Präsidenten ab. 

i'i 5 
Stimmrecht 

lcdc und jcLkr S1·nmL1lc hat Sit/ und :-itimme, "olange rncht 
die Sn1ode aufgrund eines Berichtes des Geschäftsordnungs
ausschusses entscheidet, daß die oder der Synodale nicht teil
nahmeberechtigt ist. Die Synode entscheidet endgültig. 

Abschnitt 2 
Ämter 

§6

Präsidentin oder Präsident und 
Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten 

(1) Die Synode wählt auf der ersten Tagung vor Beginn der
Beratungen aus ihrer Mitte unter Leitung der oder des Vorsit
zenden der Kirchenleitung in geheimer Wahl die Präsidentin 
oder den Präsidenten, die oder der \·veder Pastorin oder Pastor 
noch hauptamtliche Mitarbeiterin oder hauptamtlicher Mitar
beiter sein darf (Artikel 73, 74 Abs. 2 der Verfassung). 

(2) Gewählt ist, wer
1. bei einem Wahlvorschlag mit einem Namen zwei Drittel,
2. bei einem Wahlvorschlag mit mehreren Namen mehr als

die Hälfte der Stimmen der Synodalen erhält. 
(3) Kommt die erforderliche Mehrheit nicht zustande, ist in

einem zweiten Wahlgang gewählt, wer 

1. bei einem Wahlvorschlag mit einem I\amen mehr als die
Hälfte der Stimmen,

2. im ,rndc•rL'n F,111 von dt·n bL•idL'n K,1ndicL1tin11en oder Kan
didaten. die• im ersten \\'c1hlgang die hoch,te Stimme•nzahl
erhielten und die nunmehr allein zur 'v\"ahl gestellt werden,
die meisten Stimmen erhält.

(4) Unter der Leitung der Präsidentin oder des Präsidenten
werden in gcheinwr WZJhl L'iill' erstl' Vi,t'}7Li,idcntin odl'r ein 
erster \'ii'LTr;1sident und L'Illl' 71,,eitl' Vizq,r,bide•ntin oder l'lll 
zweitL'r \ i1L'pr:is1dent gt·11<1hlt. 

(5) Im übrigen gilt§ 2ll Abs. 3 bis 7 entsprechend.
(6) Die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsi

dentinnen oder Vizepräsidenten werden tür die Dauer der 
W,1hlp(•ri,,de ge•w;ihlt. 

§7
Pri:bidiurn 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident und die Vizepräsi
dentinnen oder Vizepräsidenten bilden das Präsidium. Das 
l'r:isidium trilt ,1uf FinL1dun� lkr l'riisidL'ntin udl'r dC's l'r;i�i
de•nkn ,>ckr ,Hif Ve•rl,rngL'll L'llll'r Vi,e'fX,i,iclL•t1lin oder eint', 
Vi/,L'pr,isidcnten zusamnwn. 

(2) Die Präsidentin oder der Präsident leitet die Verhand
lungen und Geschäfte der Synode und \·ertritt die Synode 
nach c1uLsen. Sie oder er kann sich durch eine oder einen der 
Vizepr,'isidcnlimwn oder \"izqxäsidenlen I L'rtretl'n lasscn. lm 
F,1lle• tkr \ L'rhindt•rung ckr l'1<1sickntin odt•r d,•-, l'1<isidentc-11 
\\"ird die•\ ,·rtrL'lung von dL·r L'rslL'n Vi/l'pr:1,ickntin oder dL'l11 
ersten \"izeprä�identen übernommen. Uiese oder dieser wird 
von der zweiten Viezepräsidentin oder dem 111·eiten Vizeprä
sidenten \·ertreten. 

(3) Das Präsidium beschließt über den :\rbcitsplan derSvn
odt•, dil' n•rliiufige• Tage·�, >rdmmg und bcs()nderc J\rheitsfpr
nwn dL·r S\'110de, die lkkiligung ckr Vizcpr<1�1ckntinnen OllL'r 
Vizepräsidenten an der Leitung der Tagung der Synode, über 
Sonderveranstaltungen und die Einladung \·on Gästen. 

§8

lkisitznirnwn cKfrr Beisitze'r und 
Schrifthihrc'rin1wn ode•r Schrifthi hrer 

(!) Zur Unterstützung dL's l'rä;,idiums bei der Leitung der 
Verhandlungen wählt die Synode für jede Tagung zwei Beisit
zerinnen oder Beisitzer. 

(2) ?ur Vorbereitung der Tagungsniederschrift beruft die
l'riisidt'ntin oder der P1<1�idL•nl mil Zustimmung de•r Svnodc 
Schriftlü hrerinne•n oder :-ichriltführe•r, diL" nicht Svnmlc1le• ;,illcl. 

Abschnitt 3 
Sitzungen 

§9
Eröffnung und Schließung 

(1) Zur Tagung der Synode gehört ein öffentlicher Gottes
dienst. Die Sitzungstage werden mit einer Andacht begonnen 
und beendet. 

(2) Vor Schluß der Tagung teilt die Präsidentin oder der
Präsident Ort und Zeit der nächsten Tagung mit. 

§ 10
Öffentlichkeit 

(1) Die Verhandlungen der Synode sind öffentlich, soweit
durch Kirchengesetz nichts anderes bestimmt ist. Durch Be
schluß kann die Öffentlichkeit für einzelne Verhandlungsge-
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genstände ausgeschlossen werden (Artikel 120 Abs. 2 der V er

fassung). Über den ,'\ntrag aut' Ausschlu{s der Öffentlichkeit 
wird in nich l, ,tfc11tlicl1L·r Sitzung bcr,1len und bc�chlossen. Der 
Beschluß wird unverzüglich in öffentlicher Sitzung bekannt
gegeben. 

(2) Mitglit·der der Kirchcnle1lung und ihre lk,rnflrastl'n
nehmen auch an nichtöffentlichcn Sitzungen teil. Gästen kann 
die Anwesenheit durch Beschluß der Svnode gestattet \\·er
den. 

§ 11
ßild- und Tcrntr:igt•r 

(1) Aufnahmen durch Film und Fernsehen bedürfen der
Einwilligung des Präsidiums. Dieses sorgt dafür, daß die Ar
beihföhigkci t derSvn,,de nicht beL·intr,ichtigt \,·ird. 

(2) Im übrigen dürfen die öffentlichen Verhandlungen der
Synode auf Tonträger aufgenommen werden. 

n1 Die Ab<itze I und 2 gellen nicht, wc•nn t·rnzc•lne Svn
odale widersprechen, für ihren Wortbeitrag. 

(..!) Die Verhandlungen der Svnode \\·erden in vollem Um
f.111.g durch d!l' Ce•sch,1ftssldk .rnf Tontr,igcr ,rnfgenomnwn, 
Verhandlungen in nichtöffentlicher Sitzung nur auf besonde
ren :-\ntrag des Präsidiums. Die Aufnahmen über nichtöffent
liche Sitzungt•n und die ßeit1<1gc nach Absatz .1 stehen nur 
dem Präsidium und den Schnftführerinnen oder Schriftfüh
rern der Geschäftsstelle für die Vorbereitung der Tagungsnie
derschrift zur Verfügung. Da5 :\bhören durch andere Perso
nen bülarf der Ei111, illigung der l'riisidentin ockr des l'rcisi
denten und der betreffenden Rednerin oder des betreffenden 
Redners. 

§12
Niederschrift 

( 1) lJbL'r jc•dc• Tagung dL·r :-;\ nudc• "1rd eine '\, icderc;chrifl
angefertigt. Sie muß die TageSL,rdnung, die Feststellung der 
Beschlußfähigkeit, die Anträge. die Beschlüsse und die Wahl
ergebnisse enthalten. Ls kann L'ine gekür ztc \Nortniedc•rschrift 
erstellt werden. 

(2) Wird eine gekürzte WL,rtniederschrift geführt, erhält je
de· Rt•dnNin und jeder Rc·d1wr clic· \'\ln den Schriitführcrirnwn 
oder Schriftführern er<,tellte Fassung ihres oder seines Bcitr c1gs 
zur Lberprüfung. Berichtigungen dürfen den Sinn der :\us
führungen nicht veriindern. Wird der Beitrag nicht innerhalb 
der \'On der l'riisid1;,•1itm oder dem l'r,isidc•11tc·n bestimmten 
Frist zurückgegeben, gilt der \\'rntlaut als gebilligt. 

L'\) Wird keine gekürzte Wortniederschrift geführt, hc
sch!ictst d,1s l'riisidiurn, welcher lnh,1lt der B1:•1-,1tung1:·n über 
Absatz 1 Satz 2 hini\us in die Niederschrift aufgenommen 
wird. 

(4) Die Tagungsniederschrift wird von der Präsidentin
oder dem Präsidenten und einer Vizepräsidentin oder einem 
Vizepräsidenten unterzeichnet. Sie wird an die Synodalen 
und an die Mitglieder der Synode, die nicht teilgenommen ha
ben, versandt. Anträge auf Änderung der Niederschrift müs
sen schriftlich bis zum Beginn der Tagung e,ingereicht werden, 
vor der die Niederschrift versandt wurde. Uber sie entscheidet 
die Synode. 

§ 13
Gäste

Ständige Gäste sind die Vertreterinnen und Vertreter der 
Evangelischen Kirche in Deutschland, der Vereinigten Evan
gelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, der Evangelischen 
Militärseelsorge, die Dompröbstin oder der Domprobst der 

Domkirchgemeinde Ratzeburg sowie je zwei \·on den zustän
digen Gremien benannte Vikarinnen oder Vikare und Tlwolo
giesluLfrnlinnen L>dc'f -stuckntcn. Ihnen kann das \Norl erleilt 
werden, anderen Gästen nur mit Zustimmung der Synode. 

"i 14 
Ordnungsbefugnisse 

( 1) Die Präsidentin oder der Präsident übt während der Ta
gung da„ H,n1srerht ,HIS und lrifft die fiir den ungestiirll'n Ab
lauf notwendigen Anordnungen. Kundgebungen und Auf
stellungen durch Wort, Schrift und Bild sowie das Auslegen 
und Vertcill'n ,·1m c;chrifkn in derT,1gungsst,itlL' sind nur mit 
Einwilligung des l'r:1sidiums zulässig. 

(2) Wenn Zuhörerinnen oder Zuhörer die Ordnung der Sit
zung verletz.en und ein Ordnungsruf uhne Ert,>lg bleibt, kann 
die l'ritsidenlin oder der l'r,i„idenl die Sitzung unterbrechen, 
einzelne Störerinnen oder Störer entfernen lassen oder den 
Zuschauerraum riiumen lassen. 

l3) Die l'räsidentin oder der l'r,isident kann Synod,1le oder 
Gäste, die die Ordnung verletzen, zur Ordnung rufen. Wird 
eine Rednerin oder ein Redner zum 7heitcn \'lal zur Ordnung 
gcTufcn, k,rnn ihr ( >ckr ihm d rc I'riie>iLkntin ockr der l'r,isident 
das Wort entziehen Die gerügte Rednerin oder der gerügte 
Redner kann dagegen schriftlich bis 1um Ende des Sitzungs
tc1ges die Entscheidung dn Synod,· beantragen. l)ie Sn10dc• 
entscheidet am nächsten Sitzungstag ohne Beratung darüber, 
ob die Entscheidungen der Präsidentin oder des Präsidenten 
gcrc·chtferligt waren. 

(4) Die Präsidentin oder der Präsident kann Rednerinnen
oder Redner, die ,·om Beratungsgegenstand abweichen, zur 
Seiche rufen. \Nird L·iiw Redrwrin oder ein Redner ,.um 1,,·eiten 
\lal zur Sache gerufen, kann 1hroder ihm die S\'node das Wort 
entziehen. 

15) Tst einer Rednerin oder einem Redner cL,s ·wort entzo
gen worden, darf es ihr oder ihm zum selben E3eratungsgegen
stand nicht wieder erteilt werden. 

s1s 
Redeordnung 

(1) Die Przisidentin oder der Präsident erteilt di!s Wort in 
der Rcihc•nfolgc dl'r \Nortmc•ldungen. l)ie S\ nudc k,rnn die 
Redezeit auf eine bestimmte Dauer beschränken. Wenn die 
Präsidentin oder der Präsident sich als Rednerin oder Redner 
an der lkrc1 tung beteiligen\\ rll, gibt sic• oder er den Vor,it,. ,1b. 

(2) Antragstellerinnen und Antr2.gsteller selbständiger
Vorlagen (§ 21 Abs. 2) sowie Berichterstafü,rinnen und Be
richtcrst,ittL·r crh,1ltc-n das \\'ort ;,u llc•ginn d,·r lkratung, auf 
ihren Wunsch auch zum Schluß der Beratung. Die füschöfin
nen und Bischöfe, die Präsidentin oder der Präsident des Nor
delbischen Kirchenamtes und die Beauftragten der Kirchenlei
tung erhalten das Wort auch außerhalb der Rednerliste (Arti
kel 72 Abs. 2 der Verfassung). 

(3) Der Leiterin oder dem Leiter des Frauenreferates oder
ihrer oder seiner Vertretung kann das Wort zu Themen ihres 
oder seines Aufgabenbereiches erteilt werden. 

(4) Wortmeldungen zur Geschäftsordnung haben Vorrang.
Eine Rednerin oder ein Redner oder eine Abstimmung soll 
durch sie nicht unterbrochen werden, 

(5) Zu persönlichen Erklärungen wird das Wort erst nach
Schluß der Beratung des betreffenden Gegenstandes erteilt. 
Mit der Erklärung dürfen nur persönliche Angriffe zurückge
wiesen oder eigene Ausführungen berichtigt werden. Sie ist 
vorher der Präsidentin oder dem Präsidenten schriftlich mit
zuteilen und dann von der oder dem Erklärenden zu verlesen. 
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§ 16
Abschluß der Beratung 

1] 1 \'or der Erledigung der Wortnwldungen k,mn Schluls
der Rednl'rliste oder Schluls dl'r Bl'rd tungl'n be,mtragt Wl'r
den. Eine Rednerin oder ein Redner darf durch den Antrag 
nicht unterbrochen werden. Einen Antrag kann nicht stellen, 
wer bereits zur Sache gesprochen hat. 

(2) Der Antrag bedarf der Unterstützung von mindestens
zehn '-ivnodalen. V\'ird er unterstützt. 1,·erdl'n dil' noch ,lll t der 
Rednerlistl' stehenden '\amen verlesen und dil' zum Lkr,1-
tungsgegenstand bereits eingebrachten Anträge bekann tgege
ben. Eine Beratung findet nicht statt. 

(3) Wird sowohl Schluß der Redner liste als auch Schluß der
Beratung beantragt, ist zunächst über den Antrag auf Schluß 
der fkrcitung abzustimml'n. 

§ 17
Besondere Arbeitsformen 

(1) Das Präsidium kann für bestimmte Themen - ausge
nommen Gesetze und Haushaltsplan - n,rsehen, daß für ei
nl'n T(•il der Tagung bl'�undl'rl' Arbei hfurml'n, z.B. Cruppen
arbc•i t, .�l'w;ihlt Wl'rden, d,irauf ist in cil-r Einl,H.iung hinzu 1,·l'i
Sl'n. 

(2) Die Synode kann bei der Feststellung der Tagesordnung
(§ 3 Abs. 3) die vorn Präsidium vorgesehenen besonderen Ar
beitsformen ablehnen. Dann findet die Tagung nach den ü bri
gen Rc·geln der Ceschc'iftsordnung stc1 tt.

1, 1 ßL'sondl'rl' 1\rbe•i tsforml'n sind Teile der Svnc1de•11t,1-
gung, die dl'r Vorbereitung der Verhandlung der Synude die
nen. Die Synode kann beschließen, daß n)rher eine allgemeine 
Aussprache stattfindet. 

(-D 1. Das Präsidium legt die Zusammensetzung der Grup
pl'n fl'�t. wobl'i Wiin�che• dl'r Synodalc·n miiglichst zu bcrück
�ichtigen sind. Vor ße•ginn dl'r Cn11•pt•n,1rbl'it kiin1wn '-i1 n
odale mit Zustimmung dl'r l'r;isidentin 11Lier des l'räsidenten 
in eine andere Gruppe wechseln. 

2. Das Präsidium bestimmt die Svnodalen, die die Gruppen
einberufen. Unter ihrer Leitung wählt die jeweilige Gruppe 
aus dem Krl'is (kr mitwirh•nden Sync1ct1lt>n ihn• Grupr,enki
term, 1dl'r ihrl'n CrupJ•enll'itcr und l'i1w Sprl'chl'rin oder t·inen 
Sprl'che-r, dit' odl'r dl'r in dl'r Synode• für dit' Cruppl' be-richtl't. 

3. Cber die Hinzuziehung von Gästen entscheidet das Prä
sidium. Gäste haben in der Gruppe Rederecht wie Synodale, 
jedoch kein Stimmrecht. Im übrigen sind die Gruppensitzun
gen nicht öffentlich. 

-t. Die• Cruppt'n kc1nm·n zum Them,1 ·\ntr;ige an dit' S\ n,ide 
beschließen. Geheime Abstimmungen iinden nicht statt. Ein 
Protokoll wird nicht geführt; Tonbandaufnahmen sind nicht 
zulässig. 

Abschnitt4 
Abstimmungen und Wahlen 

§ 18
Beschlußfähigkeit 

(1) Die Synode ist beschlußfähig, wenn mehr als 70 Synoda
le anwesend sind. Durch Kirchengesetz kann bestimmt wer
den, daß bei einzelnen Entscheidungen zur Beschlußfähigkeit 
die Anwesenheit einer höheren Anzahl von Synodalen erfor
derlich ist (Artikel 121 Abs. 1 und 3 der Verfassung). 

(2) Die Beschlußfähigkeit wird zu Beginn der Tagung
durch Namensaufruf festgestellt. Die Feststellung der Be
schlußfähigkeit braucht im Laufe der Tagung nur wiederholt 
zu werden, wenn die Beschlußfähigkeit angezweifelt wird 

(Artikel 121 Abs. 2 der Verfassung). Wird sie angezweifelt und 
die Beschluisunfähigkeit festgestellt, bleiben davorliegende 
Abstimmungen und W,1hlc•n wirh,1m. 

(3) .\nekrungen der \'ertasstmg bedürtt-n m der zweitl'n
Lesung der Anwesenheit n,n mindestens 105 Synodalen (Ar
tikel 69 Abs. 3 der Verfassung) und der Zustimmung von zwei 
Dritteln der Anwesenden. 

� 19 
1\ bs tim nnmgt•n 

(1) Die Präsidentin oder der Präsident teilt die Anträge,
über die abgestimmt werden soll, und die Reihenfolge der Ab
stimmungen mit. Jeder Antrag ist so zu fassen, daß mit ja oder 
nein gestimmt werden kann. Anträge, die den Synodalen 
nicht schriftlich vorliegen, m(1ssL•n \·erkst>n 1,·L>rclen; dil's gilt 
nicht fur .\ntr;ige zurCesch:ittsordnung. 

(2) \\'erden Einwendungen gegen die hbsung der Anträge
oder die Reihenfolge der Abstimmung erhoben und Gegen
vorschläge gemacht, entscheidet die Synode. 

(3) Die Anträge werden in der Reihenfolge Ta -Nein- Ent
h,1ltung zur Abstimmung t',L";tellt. Es wird dt1rch l landzei
chen ,1bgc•�timmt, wenn dil' Svnode keint· ,1ndere Form der 
Abstimmung beschließt. Aut Antrag von 30 'wnodalen muß 
geheim abgestimmt werden. 

(4) Zunächst ist über die Anderungsanträge abzustimmen,
die von der Vorlage abweichen. Von mehreren Anträgen hat 
dcnve•itt•rgd1l'ndc Antrag \'\lrrang; soweit ei1w solche Unter
scheidung n,ich 

Fl'ststellung des Präsidiums nicht möglich ist, ist derjenige 
Antrag angenommen, der die meisten Stimmen erhält. 

(5) Sm\·eit nichts anderes bestimmt ist, ist ein Antrag ange
nommen. wenn mehr Synodale mit ja al� mit nein gestimmt 
h,llwn. 

(6) Die nochm,1lige lkr,üung oder :\bqrn1mt1ng einl'�
durch Beschluß erledigten Gegenstandes ist auf der gleichen 
Tagung nur zulässig, wenn drei Viertel der Svnodalen zustim
men. 

� 20 
\\',1hlen 

(1) Dil' \·orläufige Tagesordnung soll im einLdnen auffüh
ren, welche Wahlen vorgesehen sind. 

(2) Der .\!orninierungsausschuß schlägt Kandidatinnen
und Kandidaten vor. Sie sollen vor der Svnodentagung be
kanntgegeben werden. Ist dieses nicht 1rniglich, soll zwischl'n 
Einbringl'n der Naml'n durch den Nominit·nmgsausschul; 
und der \\'ahl eine Zeitspannl' liegen, die l'ine längere l'ausl' 
einschließt. Weitere Vorschläge sind zulässig, wenn sie von 10 
Synodalen während der Tagung unterstützt werden. 

(3) Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen für den
Vorschlag ihre Zustimmung erteilt haben. 

(4) Die Kandidatinnen und Kandidaten werden in geeigne
ter Form vorgestellt. Fragen an die Kandidatinnen und Kandi
daten sind zulässig. Eine Aussprache findet nicht statt. 

(5) Gewählt wird durch Stimmzettel, auf denen die Kandi
datinnen und Kandidaten in alphabetischer Reihenfolge auf
geführt sein sollen (geheime Wahl). Durch Handzeichen kann 
gewählt werden, wenn nur ein Vorschlag vorliegt und sich 
kein Widerspruch erhebt. 

(6) Gewählt ist, wer die meisten Stimmen erhält, wenn
nichts anderes bestimmt ist. Bei Stimmengleichheit entschei
det das Los, das von der Präsidentin oder dem Präsidenten 
gezogen wird. 
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(7) Bei der Auszählung der Stimmen müssen mindestens 2
Synodale mit\\·irken. Die Stimmzettel sind nach der Zählung 
in einem Umschlag zu I nschliL·licn und bis zur CL'I1L'lrn1igung 
des Protokolls aufzube\,·ahren. 

Abschnitt 5 

Beratung von Vorlagen 

§ 21
VorL1gen 

(1) Vorlagen können nur eingebracht werden \·on Mitglie
dern der Synode sowie von denjenigen, die nach der Verfas
sung antrag,berechti)',t sind (Art1h·l 30. h], 69, 7l/ der VL·rlas
sung). 

(2) Selbständige Vorlagen im Sinne dieser Geschäftsord
llllll)', sind S(lklw, diL' nicht die :\nderung oder die gesch,ilts
mälsige Behandlung anderer \' orlagen betreffen. Sie müssen 
eine Begründung enthalten. 

(JI Sdhsf1ndige \\,rlagen 1 ()Jl Mit)',liedern der Syn,,,lc 
müssen von mindestens 10 Mitgliedern der Svnode unter
zeichnet sein. 

§ 22
Allgemeine Vorlagen 

(] 1 Ülx•r die Beh,1ndlung \·11n allgcnwinen \\,rlagen !8e
richtc und \'urlagen, die nicht 13eschluß1·orlc1gen sind), ent
scheidet die Svnode. 

(21 Über Antr!ige 11111 einzclncn Svrnldalen aufgrund 1 '111 
allgemeinen \'orlagen wird aut derselben Tagung nur beraten 
und beschlossen, wenn mindestens 30 Svnodale zustimmen; 
andernfalls gilt der Antrag als erledigt. Über Antriige mit fi
n,mziclkn AuswirkungL'll, die rncht durch den H,mshallsplan 
gedeckt sind, wird erst nach Stellungnahme des Hauptaus
scln1sses abgestimmt. 

§ 23
Beratung von Beschluß\·orlagen im allgemeinen 

(11 Dil' lkr,1tung L•inL'r BeschlulsvorL1gl' beginnt mit ci1wr 
Aussprache über die allgemeinen Grundsätze (allgemeine Be
ratung). Sod,mn wird über die einzelnen Teile der Vorlage be
raten (Einzelbl'r,1tung) und abgl'�timmt (Einzcl.ihstimmung). 
Die Svnode kc11m die F.L·ihenfulge der Teile ändern und meh
rere Teile verbinden. An die Einzelabstimmung schließt sich 
die Abstimmung über die ges;imte Vorlage in der Fassung an, 
die ,ie durch diL' EinzL·l.1bstimmungen erhalten hat \Schlui;ab
stimmung). 

(2) Die Synode kann vor der Schlußab"timmurn; die Z\\·ei-
m,11Igc Lest;ng einer \'11rl.igc beschlid;en. 

(3) Änderungsanträge zur Vorlage können während der
Beratungen jederzeit mündlich oder schriftlich gestellt wer
den. Mündlich gestellte Anträge müssen auch schriftlich ein
gereicht werden. Die Anträge müssen verlesen werden, wenn 
sie nicht verteilt worden sind. 

(4) Die Präsidentin oder der Präsident stellt unverzüglich
den Wortlaut der beschlossenen Vorlage fest. 

(5) Die Rechte der Kirchenleitung nach Artikel 70 der Ver
fassung!bleiben unberührt. 

§ 24
Beratung von Kirchengesetzen 

(1) Vorlagen von Kirchengesetzen werden von der Kir
chenleitung oder aus der Mitte der Synode mit einer Stellung
nahme der Kirchenleitung eingebracht (Artikel 69 Abs. 1 der 
Verfassung).§ 3 Abs. 1 Satz 3 bleibt unberührt. 

(2) Die Svnode beschließt über ein Kirchengesetz in zwei
maliger Lesimg an verschiedenen Tagen (Artikel 69 Abs, 2 der 
\ L'rt.lssungl. 

(3) Wird eine Vorlage durch Synodenbeschluß an einen
Ausschuf<; überwiesen, ist Grundlage der Beratung die vom 
fecll-rführenden Aus'>chuis nirgeschLlgL'lll' VPrbge. Nach dl'r 
Ausschuf<;beratung finden Z\\·ei Lesungen statt. 

r .i) ln der zweiten Lesung kann nur noch beraten und abge
stimmt werden über Antr:igL' 
1. der Kirchenleitung,
2. von ,rntr,1gsbercchtigten KiH'persch,1fkn,
3. der an der Vorlage beteiligten Ausschüsse,
4. von Synodalen, die von mindestens 10 Syn\ldalen während

dL•r T:1prng untL·r,lützt \\ LTden,S()\\'il' iibcr r\ndl'rungsan
träge, die sich auf diese Anträge beziehen.

� 2S 

Beratung des Haushalts 
(1) Grundlagen der Beratung des Haushalts sind der von

dL'r KircllL'nkitung beschlc"'"L'lll' Ent 1\·urf dl', Haush,1ltshl'
schlusses und des Haushaltsplans suwie die Stellungnahme 
des Hauptausschusses. 

12) ÄllliL·nmgs,1n tr:igL' bcdiirfen dt·r Un!L-r-,tütz.uns von
mindestens 5 Synodalen wahrend der Tagung. Auf Verlangen 
der oder des Vorsitzenden oder von?, Mitgliedern des Haupt
,1usschusses ist dil'SL·rn durch Untubrcchung der Bn,ltung 
Cdegenhcit zur Stellungnahme zu gd1cn. 

§ 26
Antr:1gL' .iul�LThalb Lkr Tagung 

Anträge können außerhalb der Tagung nur \·on Antragsbe
rechtigten und Mitgliedern der Synode schriftlich gestellt wer
dL·n. Antr:1gL' von \1itgliedL·rn der c;\ node \\·c•rden rncht be
handelt, wenn die .-\ntragstellerin oder der Antragsteller nicht 
an der Tagung der S\·node teilnimmt. 

§ 27
Mitwirkung des Theologischen Beirats 

( 1) Lu \'urlagcn ,rn dil' S\11odL', die das lkh,nntnis, das got
tesdienstliche Leben und Ordnungen des kirchlichen Lebens 
betreffen, muß eine Stellungnahme des Theologischen Beirats 
eingeholt 1n·rden ( Artikel 1 OD Abs. J dL'r Verfassung). 

(2) Eine Vorlage nach Absatz l, die der Theologische Beiral
in seiner Stellungnahme ganz oder teilweise ablehnt, kann, 
1\·enn sie nicht entsprechend ahgeämkrt wird, nicht am Tage 
der ersten Lleratung 1·on der SynodL' beschlosc,L'll werden (Ar
tikel 100 Abs. 4 der Verfassung). 

§ 28
Überweisung an Ausschüsse 

(1) Die Synode kann jederzeit beschließen, eine Vorlage ei
nem Ausschuß oder mehreren Ausschüssen zur Vorbereitung 
zu überweisen. Bei der Überweisung an mehrere Ausschüsse 
bestimmt die Synode den federführenden Ausschuß. 

(2) Ein Antrag auf Überweisung an einen Ausschuß hat
Vorrang vor Anträgen zur Sache. 

(3) Die bis zur Überweisung eingebrachten Anträge sind
dem Ausschuß zur Bearbeitung zugewiesen. Sie gelten mit 
dem Ausschußbericht als erledigt. 

(4) Das Präsidium kann eine Vorlage, auch eine Gesetzes
vorlage aus der Mitte der Synode, vor der Beratung in der Syn
ode an einen Ausschuß überweisen. 
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Abschnitt 6 
Fragestunde und Eingaben 

§ 29
Fragestunde 

(1) Jede und jeder Synodale kann Fragen an die Kirchenlei
tung oder an die Bischöfinnen und Bischöfe über Angelegen
heiten der Nordelbischen Kirche richten. Sie werden in der 
Fragestunde beantwortet. 

(2) Die Fragen sind spätestens zwei Wochen vor Beginn der
Tagung bei der Präsidentin oder dem Präsidenten einzurei
chen. Die Präsidentin oder der Präsident läßt die Fragen an die 
Synodalen verteilen und bestimmt den Zeitpunkt und die 
Dauer der Fragestunde. 

(3) Die Fragen werden mündlich beantwortet. An die Kir
chenleitung gerichtete Fragen beantwortet ein Mitglied, eine 
Beauftragte oder ein Beauftragter der Kirchenleitung. 

(4) Nach der Antwort ist der Fragestellerin oder dem Fra
gesteller Gelegenheit zu zwei Zusatzfragen zu geben. Danach 
sind zwei weitere Zusatzfragen anderer Synodaler zugelas
sen. Eine Aussprache findet nicht statt. 

§ 30
Eingaben 

Die Eingaben erledigt das Präsidium. Es kann in Zweifels
fällen den Geschäftsordnungsausschuß beteiligen. Die Präsi
dentin oder der Präsident unterrichtet die Eingebende oder 
den Eingebenden und die Synode. 

Abschnitt 7 
Ausschüsse 

§ 31
Anzahl 

(1) Die Synode bildet folgende ständige Ausschüsse:

1. Hauptausschuß (Artikel 75 der Verfassung),

2. Rechtsausschuß,

3. Geschäftsordnungsausschuß, der zugleich für Wahlprü
fung und Eingaben zuständig ist,

4. N ominierungsa ussch uß,

5. Rechnungsprüfungsausschuß (Artikel 75, 114 der Verfas
sung),

6. Dienstrechtsausschuß.

(2) Die Synode kann weitere Ausschüsse bilden. Ihre Auf
gabenstellung und die Zahl ihrer Mitglieder sind vor der Wahl 
festzulegen. 

(3) Die ständigen Ausschüsse können auch außerhalb der
Tagungen der Synode zusammentreten, die weiteren Aus
schüsse nur mit Genehmigung des Präsidiums. 

§ 32
Zusammensetzung 

(1) Soweit durch Kirchengesetz nichts anderes bestimmt
ist, sollen die Ausschüsse nicht mehr als 10 Mitglieder haben. 
Die Zahl kann jederzeit durch Beschluß der Synode geändert 
werden. Soll sie vermindert werden, wird der Ausschuß neu 
gewählt. 

(2) Bei der Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten
zur!Bildung der Ausschüsse sollen Frauen und Männer sowie 
die sonstige Zusammensetzung der Synode in ausgewogener 
Weise berücksichtigt werden. Pastorinnen und Pastoren sowie 
hauptamtliche Mitarbeiterinnen und hauptamtliche Mitarbei
ter sollen nicht die Mehrheit der Mitglieder eines Ausschusses 

bilden. Jedem Ausschuß sollen jedoch eine Pastorin oder ein 
Pastor und eine hauptamtliche Mitarbeiterin oder ein haupt
amtlicher Mitarbeiter angehören. 

(3) Mitglieder von ständigen Ausschüssen können nur Mit
glieder der Synode sein, soweit nicht durch Kirchengesetz et
was anderes bestimmt ist. Anderen Ausschüssen können auch 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter von Mitgliedern der 
Synode angehören. 

(4) Scheidet ein Ausschußmitglied aus, hat die Synode eine
Nachfolgerin oder einen Nachfolger zu wählen. 

§ 33
Einberufung 

(1) Der Ausschuß wird, soweit nichts anderes beschlossen
ist, zu seiner ersten Sitzung vom Präsidium einberufen. Er 
wählt auf dieser Sitzung aus seiner Mitte die Vorsitzende oder 
den Vorsitzenden, die Stellvertreterin oder den Stellvertreter 
und nach seinem Ermessen Berichterstatterinnen oder Bericht
erstatter und Schriftführerinnen oder Schriftführer; die oder 
der Vorsitzende muß Mitglied der Synode sein. 

(2) Die oder der Vorsitzende setzt Zeit und Ort der Sitzun
gen fest und bestimmt die vorläufige Tagesordnung. 

§ 34
Sitzungen 

(1) Die Sitzungen des Ausschusses sind vertraulich und
nicht öffentlich. 

(2) Mitglieder des Präsidiums, die oder der Vorsitzende des
Hauptausschusses sowie Mitglieder und Beauftragte der Kir
chenleitung können an den Sitzungen mit beratender Stimme 
teilnehmen. Der Ausschuß kann Mitglieder der Synode zur 
Teilnahme mit beratender Stimme zulassen. 

(3) Der Ausschuß kann mit Zustimmung des Präsidiums
Fachberaterinnen oder Fachberater an seiner Arbeit beteiligen. 
Dafür erforderliche Mittel müssen vom Präsidium vorher be
willigt worden sein. 

(4) Die oder der Vorsitzende teilt Ort, Zeit und Tagesord
nung der Sitzungen der Präsidentin oder dem Präsidenten der 
Synode und der Kirchenleitung mit. Sie oder er unterrichtet 
die Präsidentin oder den Präsidenten über die Arbeit des Aus
schusses. 

§ 35
Eigene Geschäftsordnung 

Im übrigen regeln die Ausschüsse ihre Geschäftsordnung 
selbst. Soweit eine Regelung fehlt, finden die Bestimmungen 
dieser Geschäftsordnung entsprechende Anwendung. 

Abschnitt 8 
Geschäftsstelle 

§ 36

(1) Die Geschäftsstelle der Synode erledigt die für die Vor
bereitung und Durchführung der Tagungen erforderlichen 
Arbeiten und sorgt für die Zusammenstellung und Versen
dung der Tagungsniederschriften. Sie vermittelt den Ge
schäftsverkehr der Präsidentin oder des Präsidenten und des 
Präsidiums und unterstützt die Arbeit der Ausschüsse. 

(2) Die Geschäftsstelle untersteht der Präsidentin oder dem
Präsidenten. 

(3) Das Nordelbische Kirchenamt nimmt, soweit nichts an
deres bestimmt ist, die Aufgaben der Geschäftsstelle wahr. Es 
sorgt auf Antrag der Präsidentin oder des Präsidenten der 
Synode für die personelle und sachliche Ausstattung der Ge
schäftsstelle. 



Nr.17 G\ OBI. 1993 Seite 215 

Abschnitt 9 
Anwendung der Geschäftsordnung 

� 37 

( 1) 7weifd über die ,\uslegung oder Anwendung der Ge
schäftsordnung im Einzelfall entscheidet das Präsidium oder 
auf Frage des Präsidiums die Synode. Die bindende Ausle
gung über den Einzelfall hinaus beschließt die Synode auf
grund eines Vorschlags des Geschiiftsnrdnungsausschusses. 

(2) .\bwl'ichungl'n 1 (m der Cesch:ift,(>rdnung sind /UL1s
sig. 11·l'nn auf die Ab1\Tichung ausd rucklich hingewiesen 
wird und bei der Abstimmung hierüber nicht mehr als 10 Svn
odale widersprechen. Soweit die Geschäftsordnung eine ge
setzliche Regelung wiedergibt, sind Abweichungen nicht 
möglich. 

Änderung der Satzung über die Finanzverteilung im Kir
chenkreis Harburg (Finanzsatzung) vom 5.6.1993 

Die Finanzsatzung des Kirchenkreises Harburg vom 28. \Iai 
1978 i.d.F vom 4. Juni ]llS3 (CVOBl. dL•r '-sFK 1983 S. 2U7) ist 
durc·h Beschlug der K1r·clwnkrcissyrn1dL· 1·om .'i. Juni ltJlls gL'
ändert bzw. crg:111/J 11·rnden. 

Die Neufassung der Satzung wird hiermit veröffentlicht. Die 
Satzung ist am 26.7.1993 kirchenaufsichtlich genehmigt wor
den. 

Norcklbischcs Kirclwn,1mt 

[J r. Blaschke 

Az.: 8-l101-Harburg - \'H 1/V 2 

Finanzsatzung des Kirchenkreises Harburg 
in der Fassung vom 5. Juni 1993 

§ 1
Grundsatz 

(1) Der Kirchcnkrc•is H,1rburg L'rhält n,1ch M,1ggabe dL·, Fi
n,m/gL',l't/.es dL•r l\:urck'lbischL•n Kirche vom 28. Mai l cJ7k 
(GVOBl. S. 155) in der Fassung vom 17. Januar 1985( C\ OBI. 
S. 73) zur Deckung des Bedarfs seiner Kirchengemeinden und
zur Deckung seines eigenen Bedarfs Schlüsselzuweisungen
aus dem Kirchensteueraufkommen.

(21 Der Verteilung des Kirchl'nsteUL'r,1utkommL'ns sull ftir 
mindest,·ns 3 JahrL' ei1w f'inanzpl,1mrnf-'; /ugrundc liegen. Dl'r 
Finanzplan ist jährlich der Entwicklung anzupassen und fort
zuführen. 

§2
Finanzbedarf der Kirchengemeinden 

(1) Die Kirchengemeinden erhalten zur Deckung ihres Be
darfs eine von der Kirchenkreissynode jährlich festzulegende 
Finanzzuweisung nach Maßgabe der folgenden Bestimmun
gen. 

(2) Die Zuweisungen setzen sich zusammen aus

a) einer Grundzuweisung je Kirchengemeinde

b) einer zweckgebundenen Zuweisung für Bauinstandhal
tung (Baupauschale)

c) einer Bedarfszuweisung für Kindertagesstätten

d) einer Bedarfszuweisung für Neubauten und Bauinstand
setzungen 

d) einer Bedarfszuweisung als Zuschuß für Personalkosten
von Pastoren und Pastorinnen und :\fitarbeitern und
Mit.irbc·itcri nnL'n.

(3) EigenL' Einnahmen dl'r Kirchengemeinden bleiben bei
der Berechnung der Zuweisung nach Abs. 2 Buchst. a) unbe
rücksichtigt, mit Ausnahme der Erträgnisse a.us dem Pfarrver
mögen. 

(4) Die Z\\'l'ckgebundenen Zuschüsst' nach (2) e werden aus
nicht \'l'rbr,rnchtL•n Mitteln ck,r l)farrbL•soldung und Pfarrver
sorgung und aus den Zinsen der l<i.icklage ftir fü•,uldung und 
Versorgung der Pastoren und Pastorinnen und Mitarbeiter 
und Mitarbeiterinnen zur Verfügung gestellt. 

(5) Die Kirchengemeinden erstatten dem Kirchenkreis die
Kosten für die Besoldung und Versorgung der Pastoren und 
P,1storinnl'n dl'r Kircl1L•ngc'J1WindL' in Hiihc ckr 1·on der Nor
delbischcn Ki rchL' bL•n·chnL'tL'n Lmlage. V (lJl ckr Lmlage sind 
die Nettoerträge aus dem Pfarrvermögen der Kirchengemein
den abzusetzen. 

§3
Finanzbeddrf dl'S KirchenkrciSL'S 

( l) Zur Deckung seine� Cif_>;L'nL'tl Bed,irfs bch,1 lt dl'r Kirchen
kreis cilwn Anteil aus den Zuweisungen nach§ l ein. Der An
teil wird durch Haushaltsbeschluß der Kirchenkreissynode 
festgesetzt. Dabei sind die eigenen Einnahmen des Kirchen
kreises zu berücksichtigen. 

(2) Zum flL•darf des Kirchl'nkreises gehören ,1uch

a) Dienstbezüge dl'r l\1storL'n und Pastorinnl'n in cfon über
gemeindlichen Diensten des Kirchenkreises;

b) Beiträge zur Sicherung der Versorgung der Pastoren und
Pastorinnen in den übergemeindlichen Diensten des
Kirchenkreises und der Kirchenbeamten und Kirchenbc
,1111tinnL•n;

c) Schuldenaufnahmen für ln\'estitionen und diL' Ausg<1ben
für den Schuldendienst;

d) Ausgaben für gemeinsame\' erwaltungsstelle des Kirchen
kreises, des Gesamtverbandes und der Kirchengemeinden
im Kirchenkreis Harburg (Kirchenkreisamt>.

(3) Der Kirchcnkreisvorst,rnd legt dem Fin,mzausschue
Entwürtc der Haushalts- und WirtschaftspLirll' des Kirclll'n
kreises rechtzeitig vor. Der Finanzausschuß prüft die Haus
halts- und Wirtschaftspläne und berichtet darüber der Kir
chenkreiss\'node. 

(4) Beschlüsse des Kirclwnkrcisvorstandcs über überplan
mälsigc und ,rnlscrpl,mm;il�ige Ausg,1ben bl'dtirfl'n dL•r Zu
stimmung dL's Pinan:1,1usschu,ses. 

(5) Der Kirchenkreisvorstand legt dem Finanzausschuß die
Jahresrechnung des Kirchenkreises zur Prüfung vor. Der Fi
nanzausschuß kann sich dabei der Hilfe von Fachkräften be
dienen. Der Finanzausschuß berichtet der Kirchenkreissynode 
über die erfolgte Prüfung. 

§4
Gemeinsame Rücklagen 

(1) Beim Kirchenkreis werden folgende Rücklagen gebildet
und aus den laufenden Zuweisungen der Nordelbischen Kir
che finanziert. 

a) eine Betriebsmittelrücklage

b) eine allgemeine Ausgleichsrücklage

(2) Die Betriebsmittelrücklage ist dazu bestimmt, die recht
zeitige Leistung der Ausgaben zu sichern, so lange die veran
schlagten ordentlichen Einnahmen noch nicht oder nicht aus-
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reichend zur Verfügung stehen. Wird die Rücklage in An
spruch genommen, so soll sie bis zum Ende des 
Haushaltsjahres wieder aufgefüllt werden. 

(3) Die allgemeine Ausgleichsrücklage soll zum Ausgleich
von unvorhergesehenen Mindereinnahmen bei den Kirchen
steuerzuweisungen dienen. 

(4) Die Höhe der Rücklagen wird von der Kirchenkreissyn
ode festgesetzt. 

§5
Finanzausschuß 

(1) Für die in dieser Satzung bestimmten Aufgaben und zur
Beratung der Kirchenkreissynode, des Kirchenkreisvorstan
des und der Kirchenvorstände wird aus der Mitte der Kirchen
kreissynode ein Finanzausschuß gebildet. 

(2) Der Finanzausschuß besteht aus 2 theologischen, 4
nichttheologischen Mitgliedern und einem Mitarbeiter oder 
einer Mitarbeiterin. Sie werden von der Kirchenkreissynode 
aus ihrer Mitte gewählt. Mitglieder des Kirchenkreisvorstan
des dürfen nicht Mitglieder des Finanzausschusses sein. 

(3) Die Kirchenkreissynode wählt aus ihrer Mitte je einen
Theologen oder eine Theologin und einen Mitarbeiter oder ei
ne Mitarbeiterin und zwei Mitglieder, die weder Theologin
nen oder Theologen noch Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter 
sind, zu Stellvertretern. Diese sind ständige Vertreter oder 
Vertreterinnen und werden im Verhindergungsfall des 
Mit!gliedes in der Reihenfolge ihrer Wahl zu den Sitzungen 
eingeladen. Scheidet ein Mitglied vor Ablauf der Amtszeit 
aus, so rückt der jeweils an erster Stelle stehende Stellvertreter 
oder die Stellvertreterin auf. Die Kirchenkreissynode wählt 
für den Rest der Amtszeit einen neuen Stellvertreter oder eine 
neue Stellvertreterin. 

(4) Die Mitglieder des Finanzausschusses und ihre Stellver
treter oder Stellvertreterinnen werden für die Dauer ihrer Zu
gehörigkeit zur Kirchenkreissynode bzw. für die Dauer der 
Amtszeit der Kirchenkreissynode gewählt. 

(5) Der oder die Vorsitzende und sein(e) oder ihr(e) Stell
vertreter oder Stellvertreterin werden von den Mitgliedern 
des Finanzausschusses aus ihrer Mitte gewählt. 

(6) Der oder die Vorsitzende des Finanzausschusses ist be
rechtigt, mit beratender Stimme an den Sitzungen des Kir
chenkreisvorstandes teilzunehmen, wenn dort Finanzangele
genheit behandelt werden. 

§6
Einspruchsrecht 

(1) Die Kirchengemeinden können gegen Entscheidungen
des Kirchenkreisvorstandes mit der Begründung Einspruch 
einlegen, daß diese gegen die Satzung verstoßen oder von un
richtigen Voraussetzungen ausgehen oder die Betroffenen fi
nanziell benachteiligt werden. 

(2) Der Einspruch ist innerhalb eines Monats beim Kirchen
kreisvorstand schriftlich einzulegen. Die Frist beginnt mit 

dem Eingang der begründeten Entscheidung bei der Kirchen
gemeinde. 

(3) Der Kirchenkreisvorstand hat eine Stellungnahme des
Finanzausschusses einzuholen. Er soll über den Einspruch in
nerhalb von 2 Monaten entscheiden. Der Finanzausschuß hat 
bei seinen Beratungen über den Einspruch Vertreter der Be
troffenen zu hören. 

(4) Gegen die erneute Entscheidung des Kirchenkreisvor
standes ist Beschwerde entsprechend kirchengesetzlicher Re
gelung zulässig. 

§7
Auskunftspflicht 

Die Kirchengemeinden haben dem Kirchenkreisvorstand 
und dem Finanzausschuß Auskünfte zu geben und die erfor
derlichen Unterlagen vorzulegen. Desgleichen sind der Kir
chenkreisvorstand und der Finanzausschuß zur Auskunft ge
genüber den Gemeinden verpflichtet. 

§8
Durchführung der Verwaltungsaufgaben 

(1) Die Verwaltungsaufgaben, die sich aus den Bestimmun
gen der Satzung ergeben, werden durch das Kirchenkreisamt 
wahrgenommen. 

(2) Das Kirchenkreisamt steht dem Finanzausschuß zur Be
ratung und zur Wahrnehmung seiner Aufgaben zur Verfü
gung. 

(3) Der Verwaltungsleiter oder die Verwaltungsleiterin
und seine oder ihre Vertreter sind berechtigt, an den Sitzun
gen des Finanzausschusses mit beratender Stimme teilzuneh
men. 

§9
Ausführungsbestimmungen 

Der Kirchenkreisvorstand kann in Übereinstimmung mit 
dem Finanzausschuß Ausführungsbestimmungen zu dieser 
Finanzsatzung erlassen. 

§ 10
Inkrafttreten 

Diese Kirchenkreissatzung tritt am 1. Januar 1994 in Kraft. 
Gleichzeitig treten die bisherige Kirchenkreissatzung vom 4. 
Juni 1983 und alle dieser Satzung entgegenstehenden Be
schlüsse und Regelungen außer Kraft. 

Pfarrstellenerrichtung 

2. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Garding, Kirchenkreis
Eiderstedt (mit Wirkung vom 1.9.1993). 
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Stellenausschreibungen 

Pfarrstellenausschreibungen 

In der Kirchengemeinde Lang e n el5-Nordmarsch  im 
Kirchenkreis l lusum-Llredstedt 1st die l't,irrstelk ,1b l .lJ. l 'J'Jl 
vakant und baldmöglichst mit einem Pastor oder einer Pasto
rin oder einem Pastorenehepaar in einem jeweils einge
schr:in kten Dienstverh:iltnis (50':) zu bcsct1en. Die Bcsctnmg 
erfolgt durch bischöfliche Ernennung. 

Dem/ der Pfarrstelleninhaber/ in obliegt die Mitwrwaltung 
der l'farrstelle der Kirchengemeinden OLrnd und Criide. ,\lle 
drei l lalligen haben eine eigene Kirche und zuscunmen rund 
150 Gemeindeglieder. Das Pastorat befindet sich auf Lange
ncß; ehe Grund- und Hauptschule ist auf derselben Warf. Die 
Kirchengemeinde ist Tr,igerin der Ccnwindcpflq;cstmion. 

Die besonderen Bedingungen der Halligwelt sowie die 
grol;c Zahl von Urlaubsgiisten stdlen an drn / die Pfarrstellen
inhaber/ in bes, indere ,\nfurdt'rnngen. 

Be\\·erbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen le
bcnsLrnf sind 1u richten an den Herrn Bischof für den Spren
gel Schleswig über den Herrn Propst de� Kirchenkreises Hu
sum-Bredstedt, Schobüller Stralie 36, 25813 Husum. 

\\'l'iterl' L"ntL•rlagcn sind auf J\nfordcnmg cinnireiclwn. 
J\lbkünfle erteilen Frau \L1thildL' ßütel, LlendiX\\·arf, 
25863 Langenels, Tel. 046 8.Jc 2 54, und Propst Kam per, 
25813 Husum, Tel. 0 4A 41 /8 97 80. 

J\blc1uf der DewL·rbungsfrist: \·ier Wl,chen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

/\/,.: 20 LmgL'T1L'l�-Nordmarsch I' III/!', 

In der St. :\'ikolai-Kirchengemeinde Ham bur g -Moor 
fkl't im Kircl1L'nkrcis �lt-H,1mburg- lk/irk fü·rgedorf - ist 
die Pfarrstelle vakant und umgehend mit einem Pastor oder 
einer Pastorin im eingeschränkten DienstYerhältnis (50 �c) zu 
bcset;cn. Die Besetzung erfolgt durch bischiiilichc Ernen
nung. 

Die Kirchengemeinde mit ca. 850 Gemeindegliedern liegt an 
der Schnittstelle des lnduslriegL•bictes Rillbrook und den \'ier
und \ larschlandcn, einem grui;L'n gcschlcisscncm Gemüsean
baugebiet. Die Menschen warten auf einen Pastor oder eine 
Pastorin, der/ die für sie Partei ergreift und sie besonders an 
den Eckpunkten des Lebens begleitet. 

Ein offenes Herz für Kinder erwarten die engagierten KGD
Mitarbeiterinnen und die Leiterinnen unserer Kinderspiel
gruppe. Das Abendmahl mit Kindern und Erwachsenen sollte 
zu den Familiengottesdiensten dazugehören. 

Wir wünschen uns einen Pastor oder Pastorin, der/ die ge
willt ist, bei aller Eigenständigkeit Bewährtes mit neuen Ideen 
zu verbinden. Für Sie sollte Gottesdienst, Seelsorge und Dia
konie engagiert im Mittelpunkt des Dienstes stehen. 

Bei der gottesdienstlichen Gestaltung und Vertretung ste
hen eine Prädikantin und ein Prädikant zur Seite. Der Kirchen
vorstand ist aufgeschlossen und engagiert sich gern. Der Kü
ster (1 /3 Küster, 2/3 Friedhofsgärtner) und die Pfarramtsse
kretärin (15 Std./Woche) unterstützen die Arbeit mit Rat und 
Tat. 

Die barocke Kirche (1680) mit ihrem Friedhof und das alte 
f\1s loral (, -41) bieten herv,,rragendtc· ArbcibmiiglichJ...eiten. 
Die Geml';r·,cie wünscht sich eine Pastorin oder Pastor die .1 der 
die Wohnung im Pastorat nutzt und somit vor Ort wohnt. 

Lkwerbungen mit <1usführlichem, handge�chriebencn Le
benslauf sind zu richten an die Frau Bischöfin für den Sprengel 
Hamburg über den Herrn Propst des Kirchenkreises Alt-
1 f,1mburg - Be/irk füTgedorf -, Neue Burg 1, 2()457 Hamburg. 

Weitere Cnterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Rosemarie Meyer, \foorfleeter Deich 383, 
221: '1 Hamburg, Tel,. 040/7372427, �owie f'ro}•,t Konrad Lin
demann, :\'eue ßurg ], 20457 Hamburg, Tel. 04Ll 13689272. 

Ablauf der Bewerbungsfrist: Vier Wochen nach Erscheinen 
dieser J\u\c;.ibe des Ccscl/- und Verordnung�bL1ttcs. 

Az.: 20 St. :\'ikolai-Kirchengemeinde Hamburg-Moorfleet -
P ]ip 2 

In der Kirchengemeinde Ste in  b e k im Kirchenkreis Stor
marn - Bezirk Reinbek-Billetal - wird die 4. Pfarrstelle \·akant 
und ist zum 1.4.1994 mit einl'm Pastor ,,der einer Pastorin oder 
einem l'asturenehep,ldI im je\\·cils eingeschr,inkten Dienc;tver
hältnis (50',) zu besetzen. Die Besetzung erfolgt durch Wahl 
des Kirchcm·orstandes. 

Die Kirchengemeinde liegt am östlichen Stadtrand \'011 
Hamburg (Billstedt) und auf anschliellendem schleswig-hol
steinischen Gebiet. Sie ist in 3 Gemeindebezirke gegliedert, die 
Wl'itgchende Selbst.indigkcil besitzen. 

Der Bezirk Mümmelmannsberg, zu dem die 4. und zwei 
weitere Pfarrstellen der Gcsamtkirclicngemeinde in Stcinbek 
gchiirL'n, i�t eine Cn1!:;r,1urn�1cdlung mit ca. 23.000 Einwoh
nern unterschiedlicher Nationalitäten und ca. 6500 Gemein
degliedern. Mümmelmannsberg wurde von 1972-1 g7g in 
mehrL'rL'T1 ,\bschnitlL'n gcb,rnt. Das Sl.idtteilll'bcn ist t',L'pr,-igt 
\·on der Zusammenarbeit sozialer Institutionen und lnitiati
\ en. Das prägt auch das Gemeindeleben. 

Das in m,,derner ,\rchiteklur geb,1uk Ev.-Luth. Genwmde
zentrum beherbergt einen Kindergarten, eine Jugendetage, ei
ne Altentagesstätte und Räume für die Sozialarbeit. Aulser
halb der Räumlichkeiten des Gemeindezentrums liegt der 
Kindertreffpunkt der Gemeinde. Das Gemeindezentrum ist 
Treffpunkt für unterschiedliche Gruppen im Stadtteil. 

Durch Angebote unterschiedlichster Art geht die Gemeinde 
auf die Bedürfnisse der häufig kirchenfernen Stad tteilbewoh
nerinnen und -bewohner ein und versucht, sie in das Gemein
deleben zu integrieren. Die Ausrichtung der Gemeinde ist so
zial-diakonisch geprägt. Der Kirchenvorstand diskutiert zur 
Zeit das gemeindliche Profil im Zusammenhang mit dem 
Wandel von Kirche und Stadtteil. 

Alle Pastorate des Gemeindebezirks sind in unmittelbarer 
Nähe am Gemeindezentrum gelegen. Im Stadtteil befinden 
sich zwei Grundschulen, eine Gesamtschule, ein Haus der Ju
gend, ein Krankenhaus im Ärztehaus, Alten- und Behinder
tenwohnanlage etc. Eine Haltestelle der Hamburger U-Bahn 
befindet sich in unmittelbarer Nähe des Gemeindezentrums. 
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Be,\·erbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
bensbuf sind zu richten an den Herrn Propst des Kirchen
kr,·i,e, Stmm<1rn - Lll':-'irk ReinbL·k-[)illl't,1 l -, RockL'll huf 1, 
22__;::;q H,1mhurg. 

\\'eitere Unterlagen sind auf Anforderung einzureichen. 
Auskünfte erteilen Pastorin Waack, Ha\·ighorster Red der -lc6 d, 
22115 Hamburg, Tel. 0-l0/7157506, Pastor Touche, Ha\·ighor
ster Redder 46 c, 22113 Hamburg, Tel. 040/7156486, sowie 
l'wp,t H<1m<1nn, Rockl•nhof 1, 22::;c;q H,1mburg, Tc!. 11--Hl/ 
h(1,].l,c\-0.i\bl,rnf dL·r 13l'Wl'rbungsfri,t: \"il'r WochL•n 1uch l�r
schl'mendieser Ausgabe desCe�etL- und Verordnung,bLittes. 

Az.: 20 Steinbek (-11 - P II/P 2 

In der Kirchengemeinde W e d el im Kirchenkreis Blankene
se ,\·ird die 2. Pfarrstelle vakant und ist zum 1. August 1993 
mit einem Pastor oder einer Pastorin oder einem Pastoren
Fhepaar in einem jeweils eingeschränkten Dienst\·erhältnis 
('i(Y; 1 :,,_u besdZL'll. Dil' 13est'tzu11g erf,,]gt durch bi�chiiflichc 
fnwnnung. 

Dienstsitz der 2. Pfarrstelle ist die Cemeinde Holm (ca. 2600 
Ein,\·ohner /innen, d,n-on ca. 1.500 Gemeindeglieder 1, ,H,bei 
der Pfarrbezirk des Inhabers/der Inhaberin der 2. Pfarrstelle 
auch einen Teil der Stadt Wedel umfaßt. 

In der Kirchcngenll'indc gibt cs in,gc•,,1mt drei l'l,nr,tl'llen 
\lur c,1. 8500 CL•rnei11cil-milgliederl kdt·; r Kollege /in h,1 t spe
Litische Aufgaben im eigenen Plarrbezirk (wie Seelsorge, 
Amtshandlungen, Konfirmandenunterricht, ev. Kindergärten 
n,r Ort) sowie übergreifende Tätigkeiten im gesamten Ge
meindebereich (Gottesdienste, Andachten, Altersheimbetreu
ungl. bei denen die K\1llcgen sich ,1b\\"L•ch�L·ln bzw. di'-· 7.u sLin
d igh•it unterein,111dL·r aufgeteilt habc•n \Ausschu!s,irbL•itl. 

Z. Lt. wird die 1. l'tarrstelle durch eine Pastorin (!'.L.A. l, die
3. Pfarrstelle durch einen Pastor betreut.

Gesucht wird ein Pastorenehepaar bzw. ein/ e Pastor/ in mit
Erfahrung in der Gemeindearbeit und mit Kenntnissen im 
\-L'n\·d ltu ngswL'SL'n. 

.\uf den/die nl'UL'• n StellL•ninh,1b,·r lll wartd ein\ IL•ls,•iti
ges (drei Cemeindezentren mit eigenem Gepräge) und inter
essantes (ländliche und städtische Be,·ölkerungsstruktur; rege 
und selbständige Gesprächskreise innerhalb der Gemeinde) 
Aufgabengebiet, das Selbständigkeit und Initiative , aber auch 
Flc\ibiliLit und diL' Ikrcitschc1ft, sich ,rnf inner- und ülwrge
nwindliclw lintwicklu ngspni:,,.esse cinzuL1sscn, crford,·rt. 

Die Elbstadt Wedel (Kirchenkreis l'mneberg, Land Schles
wig-Holstein) liegt im Westen von Hamburg (S-Bahn-Verbin
dung) und trägt mit ihren ca. 30.000 Einwohnern/innen deut
lichen - dabei aber selbstbewußten - Kleinstadtcharakter. Ne
ben unserer Gemeinde, deren Zentrum die Kirche am Roland 
bildet, gibt es in der Stadt eine zweite evangelische (Christus
kirche Schulau), eine katholische, eine baptistische und eine 
weitere evangelisch-freikirchliche Gemeinde, die regelmäßig 
in einem ökumenischen Arbeitskreis zusammenkommen und 
gemeinsame Projekte planen und durchführen. 

Das Dorf Holm (ca. 5 km westlich von Wedel) ist auf kom
munaler Ebene eine individuelle und selbständige Gemeinde 
(u.a. zahlreiche Ortsvereine). Wünschenswert für die Ausge
staltung der 2. Pfarrstelle wäre u.a. auch die Belebung des 
dörflichen Gemeindelebens auf kirchlicher Ebene und eine en
gagierte Zusammenarbeit mit den örtlichen Gremien und Ver
einen. 

Bewerbungen mit ausführlichem, handgeschriebenen Le
benslauf sind zu richten an die Frau Bisrhöfin für den Sprengel 
l lambur,� übL•r die Fr,1u l'nipstin des KirclwnkreisL'S 131ank,•
m•se. ["),,rmienstr. l,1, 22,s7 l lamburg. \\'t·itL·re Unterl<1gen
sind au! Anforderung t>in,:ureichen. Auskünfte erteilen dt>r
Vorsitzende des Kirche1worstandes, Herr Woermann,
Tel.0-1103/2143 (über das Kirchenbüro). Pastorin z.A. Huch
zermeier-Bock, Küsterstr -1, 22880 Wedei, Tel. 04103/7113,
und P.bt,1r WL·is,., Berthc1-\·on-Suttner-Str. 32, 22880 WedL'l,
T L'i. 0-t 11 li 83911.

Ablaut der 13ewerbungstrist: Sechs Wochen nach Erscheinen 
dieser Ausgabe des Gesetz- und Verordnungsblattes. 

Az.: 21) Wedel (2) - PI: P2 

Stellenausschreibungen 

Die E\·.-Luth. Kirchengemeinde Harksheide-Falkenberg 
sucht so schnell wie möglich für die Offene l ugendsozialarbeit 
in ihrt'rTc•c•,;tubL' 1-'alh·nberg 

eine/n Erzieher/in 
oder Diakon/in (FS) 

oder gleichwertige Mitarbeiter /in mit 38.; Stunden wöchent
licher Arbeitszeit. 

Wir hZJben ein eigene, Jugendhaus, in dc•m die Offene Ju
gend,\1,i,1larbL'it und diL· gruppcnbL':-'ogcnL" 1--..inder-, Konlir
m,mdcn- und J ugend,1rbeit der KirchcngL'lllL'inde unter einem 
Dach zusammenarbeiten. 

Wir ,\·ünschen uns ein sportbegeistertes :-\llroundtalent, das 
Lust darauf hat, mit unseren 12- bis 25jährigen Jugendlichen 
Frei,cit 7U gestalten und 7U erleben, 
L'inc / n \ 1 i tc1rbeiter / in, cliL· 'der p,irtnL'rsc:h,ll tlich mit uns, dem 
Kinder- und \ugL•mi,ius,clrn!s und den übrigcn Mitarbei
tern/ innen der Kirchengemeinde zusammenarbeitet. 

Die Yergütung erfolgt nach dem Kirchlichen Angestellten
tarif. Ein Führerschein Klasse 3 wäre schön. Eine Wohnung 
können "·ir leider nicht anheten oder vermitteln. 

lhrL· KL'l\·erbung schich•n �iL' bitte umgl'11L'nd an dcn 

Kirchenvorstand der L\ .-Luth. Kirchengenwinde Harbhci
de-Falkenberg, Kirchpl,1tz 1, 22844 Norderstedt. 

Wer hat :VIut? Weitere Into's bei: Ursula Hoffmann und Dirk 
Groh, Teestube Falkenberg, Tel. 040/525 ;:; 63. 

* 

Wir suchen ab 01.10.93 oder spätere 
einen Friedhofsverwalter 

mit Gärtnergehilfenprüfung 
oder gleichwertiger Fähigkeit 

für die verantwortliche Leitung unseres Stockelsdorfer Fried
hofs (ca. 2,8 ha). Die Vergütung richtet sich nach KAT /NEK. 

Die Bewerber müssen der ev. Kirche angehören. 

Eine Dienstwohnung ist nicht vorhanden. 

Auskünfte erteilt die Personalverwaltung, Frau Stobrawa, 
Tel. 0451/491222, Herr Pastor Kalläne, Tel. 4988722, oder Pa
stor Martens, Tel. 4992146. 
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Bewerbungen sind zu richten ,m den Kirchenn,rstand der 
Martin-1.uthcr-Kirchcngerneincic Stoch'lsdorf-l\ lori, Schul
weg la. 23617 ',tuckelsd()rf. 

Az.: 3Cl Martin-! .uther-KG Stockelsdorf-\lori- D 11 

ln der Ev.-Luth. Heilig-Geist-Kirchengemeinde in Pinne
berg ist die 

B-M usi ker-Stelle

zum nächstmöglichen Zeitpunkt mit 50 r� der tanilichen Ar
beitszeit wieder zu besetzen. 

Un,erc GenlL·indc h,1t rn. 4 l(ll) Cenwindernit,·liL'der 1md 
liegt im Norden der Kreisstadt Pinneberg. 

n 

Der Kircherfforstilnd wünscht sich eine ideenreiche und 
kont,,ktfrcudigc Mitarbeiterin b/\\'. einen ideenreichen 1md 
kontaktfreudigen Mitarbeiter, der kooperativ mit der Pasto
rin, dem Pastor, dem Kirchenn,rstand und den \litarbeitern 
und \lit.irlwill'rinncn im Tc,im Cenwindc,wtl,,m ki,ten 
möchte. 

Sie oder er sollte besondere Freude an der Chorarbeit haben 
sowiL' ,111 der .\rbeit mit Kindern und Ju1_;L·ndliclwn./.um i\ut-
gabenbereich gehören: 
- Orgelspielen bei Gottesdiensten und Amtshandlungen
- Leitung des Kirchenchores und des Kindcrchures (d,1/U

gehört auch die Flötenarbeit)
- Vermittlung und Einüben neuen Liedgutes.

Der Gottcsd ienst orientiert sich an Agende l und hat einen
freund lieh-menschlichen Grundton. 

Etwa vier- bis sechsmal im Jahr feiern wir Familiengottes
dienste, in denen wir gerne auch neue Formen ,rnsprobicrcn. 

\·orhanden ist: 
- eine Kirche mit guter Akustik (erbaut 1963)

La 4S0 �it/pl.ilze
- eine 2-rnilnualige Kernper Orgel (erbaut 1 %3, restauriert

1 g33 von der Firma Beckeril th) mit Registern
- Cemcindc�;1al mit Klavier und Orff,chen lnstrnrncntcn
- umfangreichen Notenmaterial
- ein Orgel positiv (8. 4).

Die Anskllung und Vergutung erf"lgC'n nc1d1 dem Kirch
lichen Angestelltentarifwrtrag (KAT 1:\TEK). Die innerhalb 
dieser Arbeitszeit n,m Kirchenmusiker /von der Kirchen
musikerin \\'ahrzrnwhmC'ndL·n 1\ufg,1hL'rl werdL·n im e11vel
nen durch eine örtliche Dienstanweisung festgelegt. 

Pinneberg ist eine Kreisstadt und hat eine verkehrsgünstige 
Anbindung mit der c;-IJahn und ;\utt>b,1]111 ,rn H,1mburg. Alk• 
weiterbildenden Schulen befinden sich am Ort. 

Weitere Auskünfte erteilt der Vorsitzende des Kirchen
\·()rst,rndes 1'.,stor \ l,itthi.1s ßorm,rnn, Oskrm,rnn\, t'g 1, 
25421 Pinneberg, Tel.: 0410117 26 54, Pastorin Chrbtina Hen
ke, Ulmenallee 9, 23421 Pinneberg, Tel.: 04101 /7 31 06 und 
dL'r Kirchenkreisbcauftr,,gtL' für Kirclwnmusik, Or,g,inist 
rvtutin lZabt', ßreslaucr Str. 15, 25421 l'mnebers, l'cl.: Ocl l 01 / 
20 66 37.Bewerbungen sind erbeten bis zum 3Cl. September 
199, 

Az.: 30 Heilig-Geist-Pinneberg - T 2/T 3 

Personalnachrichten 

Ernannt: 
Mit Wirkung n,rn 1.8.1993 die Pastorin Petra Bevcr, 7.7. 

h·urLmbt, /Ur J'astL>rin der l'f,urstellt- der Kirchc:ngemc111-
de Norddörfer /Syit, Kirchenkreis Süd tondern. 

Mit Wirkung nlm 16. -'lugust 1993 der rastor FriC'dem,rnn 
N u  ff k c, bic.her in I Iörnerk1rchen, zum l'astor der l'f.irr
stelle der Anker-Gottes-Kirchengemeinde Laboe, Kirchen
kreis Plön. 

Bestä tigt: 
Mit Wirkung vom 1.9.1993 die Wahl des Pastors z.A. Jochen 

Driesnack, z.Z. in Brunsbüttel, bei gleichzeitiger Be
gründung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebens
zeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 4. 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde Brunsbüttel, Kirchenkreis 
Süderdithmarschen. 

Mit Wirkung vom 1. August 1993 die Wahl des Pastors Steffen 
Görnitz , bisher in Groß Grönau, zum Pastor der 
1. Pfarrstelle der Kirchengemeinde Stellingen, Kirchen
kreis Niendorf.

Mit Wirkung vom 1. August 1993 die Wahl des Pastors z.A. 
Henry Koop,  z.Z. in Brügge, bei gleichzeitiger Begrün
dung eines Dienstverhältnisses als Pastor auf Lebenszeit 
zur Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche zum Pastor der 
Pfarrstelle der Kirchengemeinde St. Johannis Brügge, 
Kirchenkreis Neumünster. 

Mit Wirkung vom 1.10.1993 die Wahl des Pastors Hans-\lartin 
S torni, bisher in Harnburg-Finkenwerder, zum Pastor der 
l. Pfarrstelle der Kirchc17,gemeindt' ßurg ,mf Fehmarn,
Kirchenkreis Oldenburg.

ßcru fen: 
Mit Wirkung vom 16. Juni 1 g93 auf die Dauer \·on 10 Jahren 

die Pastorin z.A Susanne Din se, z.Z. in Pinnebe-rg, bei 
gll'iclv,·i tigL'r Bq.;ründung L'incs DiC'nst\·erhfütnisscs als 
Pastorin auf Lebenszeit zur Nordelbischen Ev.-Luth. 
Kirche zur Pastorin der Pfarrstelle des Kirchenkreises 
Pinneberg für Krankenhausseelsorge. 

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 auf die Dauer von 5 Jahren 
die Pastorin Regina Klings p orn, bisher in Flensburg, zur 
Pastorin der 2. Pfarrstelle des Studentenpfarramtes der 
Nord elbischen Ev.-Luth. Kirche in Kiel mit dem Dienstsitz 
in Kiel. 

Mit Wirkung vorn 1. Oktober 1993 auf die Dauer von 5 Jahren 
der Pastor Burchard R ü t e r, bisher in Lübeck, als Pastor in 
das Amt eines Studienleiters des Pastoralkollegs der 
Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche mit dem Dienstsitz in 
Ratzeburg. 

Mit Wirkung vorn 1. August 1993 auf die Dauer yon 2 lahren 
der Pastor Eckart S c  haad e, zuletzt Standortpfa�rer in 
Hamburg, zum Pastor der 11. Pfarrstelle der Nordelbi
schen Ev.-Luth. Kirche für die Dienstleistung mit besonde-
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rem Auftrag- Gehörlosenseelsorge im Spregnel Hamburg 
- Hamburger Gehörlosengemeinde-.

Mit Wirkung vom 1. Oktober 1993 auf die Dauer von 5 Jahren 
der Pastor Karsten Schumacher, bisher in Lübeck, zum 
Pastor der 2. Pfarrstelle des Nordelbischen Jugendwerkes 
mit dem Dienst- und Wohnsitz in Plön/Koppelsberg. 

Eingeführt: 

Am 4. Juli 1993 die Pastorin Bettina Feddersen als Pastorin 
in die Pfarrstelle der Kirchengemeinde Seester, Kirchen
kreis Pinneberg. 

Am 8.8.1993 der Pastor Hans-Christian Gerber  als Pastor in 
die 2. Pfarrstelle der Verheißungs-Kirchengemeinde Nien
dorf, Kirchenkreis Niendorf. 

Am 8. August 1993 die Pastorin Babette Glöckner, geb . 
Burmeister, als Pastorin in die Pfarrstelle des Kirchenkrei
ses Segeberg für Krankenhausseelsorge in den Segeberger 
Kliniken in Bad Segeberg. 

Verlängert: 

Die Amtszeit des Pastors Klaus Becker  als Pastor der 6. 
Pfarrstelle der Nordelbischen Ev.-Luth. Kirche für Dienst
leistung mit besonderem Auftrag - Aussiedlerseelsorge im 
Durchgangslager Holm - um 1 Jahr über den 15. August 
1993 hinaus bis einschließlich 15. August 1994. 

Die Beurlaubung des Pastors Matthias Da h 1 für den Dienst in 
der Krankenhausseelsorge der Ev.-Luth. Diakonissenan
stalt Flensburg über den 30. Juni 1993 hinaus bis einschließ
lich 29. Februar 2000. 

Die Beurlaubung des Pastors Frank Loti chius  für den 
kirchlichen Auslandsdienst in der Deutschen Evangelisch
Lutherischen Kirche in Russland in St. Petersburg um 1 
Jahr über den 30.September 1993 hinaus. 

Beauftragt: 

Mit Wirkung vom 1. November 1993 die Pastorin z.A. Astrid 
Baar -Thalmann, geb. Baar, z.Z. in Lübeck, im Rahmen 
ihres Dienstverhältnisses als Pastorin auf Probe (einge
schränktes Dienstverhältnis - 75%) zur Nordelbischen 
Ev .-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. Pfarrstelle der 
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Melanchthon-Kirchengemeinde in Lübeck, Kirchenkreis 
Lübeck (Auftragsänderung). 

Mit Wirkung vom 1. September 1993 der Pastor z.A. Anas 
Hamami, z.Z. in Hamburg-Wandsbek, im Rahmen 
seines Dienstverhältnisses als Pastor auf Probe zur Nordel
bischen Ev.-Luth. Kirche mit der Verwaltung der 2. 
Pfarrstelle der Paul-Gerhardt-Kirchengemeinde Norder
stedt, Kirchenkreis Niendorf (Auftragsänderung). 

In den Ruhestand versetzt 

Mit Wirkung vom 1. November 1993 der Propst Johannes 
Gerber  in Itzehoe 

t 
Pastor. 

Hans J oachirn Otternann 

geboren am 9.2 .1944 in Zielenzig/Kreis Oststernberg, 

gestorben am 3.7.1993 in Böel. 

Der Verstorbene wurde am 19.4.1970 in Schleswig 
ordiniert, und seit dem 1. Mai 1970 war er Pastor im 
Hilfsdienst in Böel. Vom 1. Mai 1971 bis zu seinem 
Sterbetag war er Pastor der Kirchengemeinde Böel. 

Die Nordelbische Ev.-Luth. Kirche dankt Pastor 
Hans-Joachim Ottemann. 

Jesus Christus lasse ihn die ewige Herrlichkeit 
schauen. 




